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Verfahrensvermerke

Bebauungsplan «Auf der Bund", Ortsteil Weilheim

Aufstellungsbeschluß gefaßt in der Sitzung des Gemeinderates
am 01.10.1990

Beschluß bekanntgemacht am 17.10.1990

Vorgezogene Bürgerbeteiligung durchgeführt vom 17.10.1990 bis
31.10.1990 (2 Wochen)

Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vom
24.01.1991 bis 25.02.1991

Behandlung der Stellungnahmen und Beschluß zur Auslegung ge
faßt in der Sitzung des Gemeinderates am 19.08.1991

Bekanntmachung über Ort und Dauer der Offenlage am 04.09.1991

Planentwurf offengelegt vom 05.09.1991 bis 04.10.1991

Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange von der Of
fenlage am 21.08.1991

Behandlung der Anregungen und Bedenken in der Gemeinderatssit
zung am 09.12.1991

Wiederholung der Offenlage; Bekanntmachung über Ort und Dauer
der Offenlage am 27.07.1994

Planentwurf offengelegt vom 08.08.1994 bis 09.09.1994

Behandlung der Anregungen und Bedenken in der Gemeinderatssit
zung am 30.03.1998

Satzungsbeschluß gefaßt am 30.03.1998

Satzung dem Landratsamt angezeigt am 10.07.1998

Bekanntmachung des Anzeigeverfahrens am

Inkrafttreten am

, den 10.07.199S

Ganuert

Büröermeist



Landkreis Walshut

Gemeinde Weilheim angezeigt am ? 9. JUNI 1398

AMRATSAMT WALDSHUT

SATZUNG

zum Bebauungsplan "AUF DER BUND"

für die Grundstücke Flst.Nr. 1368 (teilweise), 1369 (teilweise), 1364, 1366
1366/1, 1366/2, 1379, 1377, 1374, 1374/1, 1375
1375/1, 1359(teilweise)

-Erweiterung und Teiländerung des Bebauungsplanes "BEBAUUNGSPLAN I" der Gemeinde
Weilheim, genehmigt am26.01.1966.

-Änderung des Flächennutzungsplanes, genehmigt am 26.07.1990, im Parallelverfahren.

Aufgrund des §10 des Bundesbaugesetzes in der Fassung der Änderung vom 20 12 1996 und
des § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit S 4 der
Gememdeordnung für Baden-Württemberg, in der jeweils geltenden Fassung hat der
Gemeinderat am 30.03.1998 den Bebauungsplan "AUF DER BUND" als Satzung beschlossen

§1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Festsetzung im
Lageplan (B1.2). ö

§ 2 BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES

1. Lageplan Ml: 500 (Bl. 2) vom 19.08.1991
2. Bebauungsplanvorschriften vom 19.08.1991, ergänzt am 30.3.1998
Beigefügt sind:

3. Übersichtsplan M. 1: 1500 (Bl. 1) vom 19.08.1991
4. Begründung vom i908.1991, ergänzt am 30.3.1998
5. Gestaltungsplan M. 1: 500 (Bl. 3)vom 19.08.1991
6. Änderung FNP M. 1: 5000 vom 30.03.1998

im Parallelverfahren

7. Querschnitt M. 1: 200 (Bl. 4) vom 19.08.1991



§ 3 Ausserkrafttreten von Bebauungsplänen

Der überlagerte Bereich des "BEBAUUNGSPLANES I", in Kraft getreten am
26.01.1966, wird mit Rechtskraft des hier vorliegenden Bebauungsplanes
"AUF DER BUND" außer Kraft gesetzt (vergl.Abgrenzungsplan M. 1: 1000).

§ 4 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des §75 LBO handelt, wer den aufgrund von §74 LBO
ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung über die erfolgte Durchführung des
Anzeigeverfahrens in Kraft.

Weilheim, den 30.03.1998

Der Bürgermeister

(G/ntert)
BQri

angBzelgtam ? g JUNI 1S98
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GExMEINDE WEILHEIM

BEBAUUNGSPLAN "AUF DER BUND"

ÜBERLAGERUNGSBEREICH M. 1:1000

Lörrach, den 19.08.1991
Entwurf + Planfertiqung

PLANUNGSGRUPPE SÜD-WEST
BÜRO PUR STADTPLANUNG UNO ARCHITEKTUR
DIPL ING ING H R GUDEMANN FREIER ARCHITEKT

7850 LÖRRACH TURMSTR. 22 TEL. 07621/23 00

ANLAGE ZUR SATZUNG

angezeigt am 2 g. JUNI 1238

Iheim, den 19.08.1991
Der Bür^rerineister
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zum Bebauungsplan "AUF DER BUND'/

GEMEINDE WEILHEIM

für die Grundstücke Flst.Nrn.: 1368 (teilweise), 1369 (teil
wiese), 1364, 1366, 1366/1,
1366/2, 1379, 1377, 1374,
1374/1, 1375, 1375/1, 1359
(teilweise)

- Erweiterung und Teiländerung des Bebauungsplanes "BEBAU
UNGSPLAN I" der Gemeinde Weilheim, genehmigt am 26.01.1966.

- Änderung des Flächennutzungsplanes, genehmigt am
26.07.1990, im Parallelverfahren

I. ALLGEMEIN UND PLANUNGSERFORDERNIS

Aufgrund des dringenden Bedarfs an Wohnbauland, insbe
sondere durch vier konkrete Bauvorhaben einheimischer
Interessenten, hat der Gemeinderat am 01.10.1990 die
Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes beschlossen.

Im Flächennutzungsplan von 1981 ist der Bereich des Be
bauungsplanes nur teilweise als Mischgebiet bzw. Wohn
gebiet vorgesehen. Ca. 1/3 der Fläche des geplanten Bau
gebietes liegt im Außenbereich.
Die Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Waldshut-Tiengen
hat am 17.09.1996 den AufStellungsbeschluß zur Fort
schreibung des Flächennutzungsplanes gefaßt. Im Entwurf
ist die Fläche des Bebauungsplanes als bauliche Entwick
lungsfläche (Mischgebiet) vorgesehen.
Der Bebauungsplan wird nach § 8 Abs. 3 BauGB im Parallel
verfahren erlassen, um dem dringenden Bedarf nach Bauflä
che im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwick
lung nachkommen zu können.

Der Bebauungsplan "AUF DER BUND" ist eine Erweiterung
und Teiländerung des "BEBAUUNGSPLANES I", genehmigt am
26.01.1966, der Gemeinde Weilheim (sh. Plan Überlage
rungsfläche) . Der überlagerte Bereich wird mit dem neuen
Plan durch Satzung aufgehoben.

II. PLANGEBIET

Das ursprüngliche Plangebiet wurde aufgrund der Bedenken
des Eigentümers (landwirtschaftliche Nutzfläche) um das
Grundstück Flst.Nr. 1365 im nördlichen Bereich zwischen

der Kreisstraße und bestehender Bebauung verkleinert.
Das Planungsgebiet ist im beiliegenden Übersichtsplan
(Bl. 1) dargestellt.



Die Größe des Plangebietes beträgt rd. 0,92 ha, davon
sind rd. 0,15 ha bereits bebaut, die übrigen Flächen
werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.
Topographisch handelt es sich um eine Süd-West-Hanglage
mit insgesamt ca. 18 m Höhenunterschied. Die Höhenlinien
sind im Plan dargestellt.

Der Bebauungsplan "AUF DER BUND" rundet den westlichen
Ortsrand von Weilheim ab. angezeigt am " Q Jjjftj jCQg

^ lAäDBATSAMT WALDSHÜ1
III. ERSCHLIESSUNG

Die straßenmäßige Erschließung soll vom sfe^^jjrbweg und
vom bestehenden Flurweg aus erfolgen. Der wtrtschafts-
weg muß entsprechend auf eine Mindestbreite von 3,0m
ausgebaut werden. Eine weitere Entwicklung in diesem
westlichen Bereich Weilheims ist von der Gemeinde nicht
beabsichtigt, so daß der geringstmögliche Ausbauquer
schnitt (AW2 der Empfehlungen für die Anlage von Er
schließungsstraßen EAE 85, Tab. 19, S. 69) gewählt wer
den konnte.

Auf den Garagenvorplätzen ist ein gegenseitiges Geh- und
Fahrrecht zugunsten der Anlieger festgesetzt, um ein
Wenden und Ausweichen auf dem schmalen Weg zu ermög
lichen.

Der Anschluß an die vorhandene Ver- und Entsorgungs
netze ist möglich.

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten führen ein
Großteil der vorhandenen und geplanten Ver- und Entsor
gungsleitungen über privates Gelände. Im Lageplan sind
entsprechend entlang der Grundstücksgrenzen Leitungs
rechte zugunsten der Versorgungsträger festgesetzt. Die
Zugänglichkeit der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
belegten Flächen ist sicherzustellen.

Das Plangebiet wird im Westen durch eine Hochspannungs
leitung begrenzt. Der einzuhaltende Schutzstreifen ist
im Plan eingetragen und bei der geplanten Bebauung be
rücksichtigt.

Für das Planungsgebiet ist eine Erschließungsplanung
notwendig, die vom Büro Kaiser, Weilheim, erstellt wird.

IV. BEBAUUNG

Vorgesehen ist im nördlichen Bereich eine flächenspa
rende, verdichtete Wohnbebauung entlang des bestehenden
Flurweges mit Doppl- bzw. Einzelhäusern. Die kleinen
Grundstücksgrößen fordern auch einen besonderen Haustyp,
mit teilweise Parkierung im Gebäude.
Im südlichen Bereich sind teilweise handwerkliche Be
triebe (Mischnutzung) vorgesehen.

Das Baugebiet wird entsprechend dem umliegenden Bestand
(Zimmerei und Landwirtschaft) und der geplanten Nutzung
einheitlich als Mischgebiet festgesetzt.



3

Geplant sind Einzel- und Doppelhäuser mit

insg. max. (sh. Darstellung im Gestaltungsplan Bl. 3)

2 Einzelhäuser a 1,5 WE ca. 3 WE
3 Doppelhäuser a 3,0 WE ca. 9 WE
2 Handwerksbetriebe a 1,5 WE ca. 3 WE

ca. 15 WE

mit rd. 30 Einwohnern. angezeigtem 2 9. JUNI 1938

Aufgrund der Hanglage ergibt sich ein Gebä^flpy^ lANDBATSAMT

mit bergseits I-geschossiger \®
und talseits II-geschossiger Bebau

(sh. Typenschnitt Bl. 4)

Allgemein soll die Oberflächenversiegelung so gering wie
möglich gehalten werden. Insbesondere die Garagenzufahr
ten, Hofbereiche, Stellplatz- und Parkierungsflachen
sind in Materialien auszuführen, die eine Regenwasser-
versickerung zulassen (z.B. Pflasterrasen).

V. EINGRÜNUNG

Zur landschaftlichen Einbindung und als Ausgleichsmaß
nahme für die in Anspruch genommenen Flächen sollen
entlang der geplanten Erschließungsstraße und entlang
des Rotlaubweges Bäume bereits im Zuge des Straßenbaues
gepflanzt werden. Zusätzlich sind auf den privaten Flä
chen pro Grundstück mindestens ein bis zwei hochstämmige
Laubbäume zu pflanzen.

Entlang der Kreisstraße und deren Böschungen sind eben
falls Bäume und Begrünungsmaßnahmen vorgesehen.

Neben einer landschaftlichen Einbindung des geplanten
Mischgebietes soll damit auch der Ortseingang aus
Richtung Nöggenschwiel gestalterisch aufgewertet wer
den.

Es ist geplant, auf Einfriedigungen durchgängig entlang
der Grundstücksgrenzen und entlang der Erschließungs
straßen zu verzichten. Damit soll eine intensive Durch-
grünung des neuen Ortsrandes gewährleistet werden.
Einfriedigungen für Haus- und Nutzgärten können inner
halb der Grundstücksflächen entsprechend der örtlichen
Bautradition Weilheims mit senkrechten Holzlattenzäunen
errichtet werden.

Für sämtliche Anpflanzungen sollen einheimische und
standortgerechte Arten verwendet werden.

Die bestehenden zwei Obstbäume entlang des Flurweges
sind nach Möglichkeit zu erhalten bzw. bei Abgang zu er
setzen. Die Obstbaumreihe sollte fortgeführt werden. Zur



VI.

Markierung des Einmündungsbereiches Rotlaubweg/Flurweg
wird die Pflanzung eines großkronigen Laubbaumes (Nuß
bau, Kastanie, etc.) empfohlen.

KOSTEN

Die Kosten betragen rd. DM 170.000,00.
Die Kosten werden im Haushalt der Gemeinde bereitge
stellt. Ein Großteil der Erschließungsaufwendungen kann
über Beiträge von den Anliegern zurückgefordert werden.

VII. REALISIERUNG

Das Plangebiet wurde bereits im Einvernehmen mit den
Eigentümern neu vermessen.
Ein Umlegungsverfahren ist daher nicht mehr erforder
lich.

Lörrach, den 19.08.1991

Entwurf+Planfertigung

PLANUNGSGRUPPE SÜD-WEST
9URO FÜR STADTPLANUNG UND ARCHITEKTUR

DIPL ING ING H R GUDEMANN FREIER ARCHITEKT

7850 LÖRRACH TURMSTR. 22 TEL. 07621/23 00

ergänzTam) 30.03.1998

Der Bürgermeister

^ni

q JUNI 1C38
LA.URATSAMT WALDSHUT



GEMEINDE WEILHEIM

BEBAUUNGSPLAN "AUF DER BUND"

FNP-ÄNDERUNG IM PARALLELVERFAHREN

angezeigt am 2 9. JUNI 1S38
LANDRATSAMT WALDSHUT

PLANUNGSGRUNDLAGE ING.BÜRO KARLE, RHEINFEL
STAND JUNI 1997

MASSTAB 1 : 5.000

Gantert)
rgermeister



BEBAUUNG S VORS CHRI FT
Hirgezelgtam 2 9. JUNI 1S38

zum Bebauungsplan "AUF DER BUND" /^^\ LANDRATSAMT WALDSHOT

GEMEINDE WEILHEIM (sa ' . 59

für die Grundstücke Flst.Nr. 1368 (teilweise), 1369 (teil
weise), 1364, 1366,1366/1,
1366/2, 1379, 1377, 1374,
1374/1, 1375, 1375/1, 1359
(teilweise)

- Erweiterung und Teiländerung des Bebauungsplanes "BEBAUUNGS
PLAN I" der Gemeinde Weilheim, genehmigt am 26.01.1966.

- Änderung des Flächennutzungsplanes, genehmigt am 26.07.1990,
im Parallelverfahren

A. RECHTSGRUNDLAGEN

1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
20.12.1996 (BGBl., I S.2049)

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung) i.d.F.der Bekanntmachung vom
22.04.1993 (BGB1.I S.466) -—BauNVO

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bebauungspläne
sowie über die Erstellung des Planinhalts (Planzeichen
verordnung) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) —
PlanzV90.

4. § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg i.d.F.
vom 08.08.1995 (Gbl.S.617).

5. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.55
i.d.F.d.Bekanntmachung vom 20.03.97.

B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
gem. § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Gem. § 9 (1) Nr.1 BauGB i.V. 1 - 15 BauNVO

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist
festgesetzt als:



ansagt am 2 9. JUNI 1998

1-1 ge^T^Bau™ ^^ W*DMTSA*T WALDSWJT
Anlagen gem. § 6 (2) Nr. 6 - W BauNVp sind gem.
§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Besta^te^L des Bebau
ungsplanes.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO

2.1 Die Festsetzungen des Maßes der baulichen Nutzung
erfolgt durch Eintragung der Grundflächenzahl
(GRZ) und der Geschoßflächenzahl (GFZ) als
Höchstwerte sowie der Zahl der Vollgeschosse als
Höchstwerte.

2.2 Die Geschoßzahl ist mit II-Geschossen als
Höchstgrenze festgesetzt.

3. BAUWEISE

gem. § 22 BauNVO

3.1 Die Bauweise ist gem. § 22 (2) BauNVO als offene
Bauweise festgesetzt. Zulässig sind nur Einzel-
und Doppelhäuser.

4. UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN

gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO

Entsprechend der Eintragung im Plan sind die
überbaubaren Grundstücksflächen durch die Fest

setzungen von Baugrenzen gem. § 23 (3) BauNVO be
stimmt.

5. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

gem. § 9 (l) Nr. 2 BauGB

5.1 Die Stellung der baulichen Anlagen ist gem. § 9
(1) Nr. 2 BauGB durch die Eintragung der First
bzw. Gebäuderichtung im Plan festgesetzt.

6. HÖHENLAGE DER GEBÄUDE
gem. § 9 (2) BauGB

Die Höhenlage der Gebäude ist im Geländeschnitt
(Bl. 5) festgesetzt.



7.1

7.2

NEBENANLAGEN

gem. § 9 (l) Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
sind^ Nebenanlagen gem. § 14 (l) BauNVO nur zu
lassig, soweit es sich nicht um Gebäude i.S. von
§ 2 (2) LBO handelt.

Versorgungsanlagen i.S.d. § 14 (2) BauNVO können
als Ausnahme zugelassen werden.

8. GARAGEN

gem. § 9 (l) Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO

8.1 Garagen sind grundsätzlich nur innerhalb der Baufenster
zulassig. Der Planeintrag "Garagen" innerhalb der Bau
grenzen dient als Empfehlung für die Anordnung der Garagen,
In Ausnahmefällen können Garagen auch außerhalb
der Baugrenzen in einer seitlichen Abstandsfläche
zugelassen werden.

8.2 Die Garagen sind in das Hauptgebäude einzube-
ziehen oder als Anbauten auszubilden.

8.3 Garagen als eigenständige Gebäude sind in e^nem
Abstand von mind. 1,5 m zum Hauptgebäude zu er
richten. Offene überdachte Durchgänge sind zu
lassig. Em seitlicher Grenzanbau ist zulässig.

8.4 Alle Garagen sind mit einem Satteldach mit an
nähernd der gleichen Neigung und dem gleichen
Dachdeckungsmaterial wie das Hauptgebäude zu ver
sehen.

9. PFLANZGEBOTE FÜR FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄU
MEN gem. § 9 (l) Nr. 25 a BauGB

9.1 Im Plan sind Flächen für das Anpflanzen von Bäu
men festgesetzt.

Zulässig sind einheimische Laubbäume, wie Spitz
ahorn, Linde, Nuß- oder Obstbäume.

Koniferen und exotische Pflanzarten sind im Bau
gebiet nicht zulässig.

Die als Pflanzgebot festgesetzten Bäume im Stra
ßenraum werden im Zuge der Straßenbaumaßnahme ge
pflanzt. Zusätzlich ist pro privatem Grundstück
mind. 1 hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen.

angealgtam 7 3. JUNI 1S38

Se^^Sx LAäÖHATSAMT WALDSHUT



9.2 PFLANZBINDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN
gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB

Die im Plan eingetragenen bestehenden Bäume sind
zu erhalten. Abgänge sind entsprechend zu erset
zen.

10. FLACHEN FÜR AUFSCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN

gem. § 9 (1) Nr. 26 BauGB

10.1 Die durch Straßeneinschnitte oder durch Höher
legen der Straße entstehenden Böschungen sind im
Zuge des Straßenausbaus in der Regel mit einem
Neigungswinkel von ca. 1:1,5 entsprechend dem
Planeintrag im Lageplan und den Geländeschnitten
auf den Privatgrundstücken angelegt.

11. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE
FLÄCHEN (GR, FR, LR) gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Im Lageplan sind die mit Geh-, Fahr- und Lei
tungsrechten zu belastenden Flächen gekennzeich
net.

Die Garagenzufahrten entlang der neuen Erschlie
ßungsstraße sind mit einem Geh- und Fahrrecht für
die Anlieger (Wenden und Ausweichen) belegt. Die
Zugänglichkeit ist sicherzustellen.
Leitungsrechte für vorhandene und geplante Ver-
und Entsorgungsleitungen sind im Plan zugunsten
der jeweiligen Versorgungsträger eingetragen.
An den Leitungen und Schächten darf keine Verän
derung vorgenommen werden, die diese gefährden
oder beschädigen könnten. Die Zugänglichkeit zu
den Leitungen ist jederzeit sicherzustellen.

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 74 LBO

1. ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

gem. § 74 (1) Nr. 1 LBO

DACHFORM - DACHNEIGUNG

1.1 Bei Gebäuden und Garagen mit Satteldächern ist
eine Neigung von 30-36 Grad zulässig.

Für alle geneigten Dächer sind Dachziegel oder
Dachsteine als Bedachungsmaterial in den Farben
Rot bis Rotbraun zu verwenden.

Glänzende Materialien wie glasierte Ziegel und
Blecheindeckungen jeglicher Art sind unzulässig.

angezeigt am ? q J!JN! IC3g
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Solartechnische Anlagen sind nur auf 1/3 der
Dachfläche zulässig und sollen sich in die Ge
samtgestaltung der Dachflächen einfügen; insbe
sondere sind sie der Farbgebung anzupassen.

1.2 Dachgaupen sind als Schleppgaupen bis zu einer
Breite von 1/2 der Gebäudelänge und mit einer
max. Breite von 2,0 m für Einzelgaupen zulässig.
Das Dach der Gaupe ist im Abstand von mind. 60 cm
unterhalb des Firstes anzusetzen.

1.3 Dachgaupen müssen von der Giebelwand einen Ab
stand von mind. 2,5 m einhalten. Die max. Höhe an
der Stirnseite beträgt 1,30 m.

1.4 Bei allen Gebäuden ist ein Dachvorsprung von
mind. 0,60 m an der Traufe und am Ortgang vorzu
sehen.

1.5 Dachflächenfenster sind nur bis zu einer max.
Größe von 50 x 60 cm zulässig.

2. OBERFLÄCHENGESTALTUNG DER GEBÄUDE

Glasflächen von über 40 % der Fassadenfläche so
wie glänzende und stark reflektierende Mate
rialien sind zur Oberflächengestaltung der Ge
bäude nicht zugelassen. Grelle Farben, auch ein
grelles Weiß, sind unzulässig.

3. GAS- UND ÖLBEHÄLTER

Gas- und Ölbehälter dürfen nicht frei aufge
stellt werden. Soweit sie nicht unterirdisch an
geordnet werden, sind sie entweder in einem Anbau
an das Gebäude unterzubringen oder in das Gebäude
zu integrieren.

4. GARAGEN

An der Grenze zusammengebaute Garagen sind in
Dachform, Dachneigung und Ausbildung der Traufe
einheitlich auszubilden.

5. ANTENNEN

gem. § 74 LBO

Für jedes Gebäude ist nur eine, von außen sicht
bare, Antennenanlage zulässig. Parabolantennen
sind nur bis 0,65 m Durchmesser zulässig.

angezeigt am 2 9. JUNI 1338
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6.
GEBÄUDEHÖHEN
gem. § 74 (1) Nr. 1 LBO

Die Höhe der Gebäude darf von der im Mittel ge
messenen Geländeoberfläche bis zur Traufe
(Schnittpunkt Außenwand - Dachhaut) höchstens be
tragen:

bei I-geschossigen Gebäudeteilen 4,00 m
(an den Fassaden)
bei II-geschossigen Gebäuden 7,00 m
(an den Fassaden).

7. NIEDERSPANNUNGSLEITUNGEN
gem. § 74 (1) Nr. 5 LBO

Niederspannungsleitungen sind im Bereich der
geplanten Neubebauung zu verkabeln.

8. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

8.1 Auffüllungen und Abtragungen auf den Grundstücken
sind entsprechend Planeintrag durchzuführen.

8.2 Garagenvorplätze und Stellplätze sind als wasser
gebundene Decken, mit Rasenpflastersteinen oder
ähnlichen Materialien, die eine Regenwasserver-
sickerung zulassen, anzulegen.

8.3 Die Freiflächen sind als Grünflächen oder Gärten
anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

9. EINFRIEDIGUNGEN
gem. § 74 (1) Nr.3 LBO

9.1 Einfriedigungen entlang den Grundstücksgrenzen
und entlang der Straße sind unzulässig, um eine
intensive Durchgrünung des Ortsrandes zu ge
währleisten.

9.2 Die Einfriedigung von Hausgärten innerhalb der
Grundstücke ist mit senkrechten Holzlattenzäunen
bis zu einer Höhe von max. 1,2 m zulässig.

.„gezeigt am 2 S. JUH1 1338
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C. HINWEISE

1. PLANVORLAGE

1.1 Beim Bauantrag sind folgende Unterlagen zusätz
lich vorzulegen:

1.1.1 Querschnitt des Gebäudes mit natürlicher (vor
handener) und geplanter Geländelinie und den ge
planten bzw. vorhandenen Straßenhöhen, jeweils
entlang der mit der Geländeneigung gleichlaufen
den Umfassungswänden.

1.1.2 In den Fassaden ist ebenfalls die geplante bzw.
vorhandene Straßenlinie und die natürliche sowie

die geplante Geländelinie einzutragen.

1.1.3 Die Genehmigungsbehörde kann weitere, zur Be
urteilung des Bauvorhabens notwendige Unterlagen
verlangen (z.B. Lichtbilder, Modelle, Stangenge
rüste im Gelände usw.).

Weilheim, den 19.08.1991

Der/Bürqermeister

Ergänzjxam 30.03.1998

Der/Bürgermeister

angezeigtem 2 9. JUNI 1938
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